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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1998 Nr. 140 ausgegeben am 2. Oktober 1998 

 

Kundmachung 
vom 1. September 1998 

des Beschlusses Nr. 70/1997 des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 4. Oktober 1997 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. August 1998 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. Ap-
ril 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 
1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Be-
schluss Nr. 70/1997 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im 
Beschluss Nr. 70/1997 Bezug genommen wird, wird in der EWR-
Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der 
Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 70/1997 

vom 4. Oktober 1997 

über die Änderung des Anhangs XIII 
(Verkehr) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend Abkommen genannt, insbe-
sondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 11/97 vom 14. Mai 19971 geändert. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 
zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf 
den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage)2 ist in das Abkom-
men aufzunehmen - 
beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 53 (Verord-
nung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates) folgende Nummer eingefügt: 
"53a. 392 R 3577: Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. De-

zember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleis-
tungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabo-
tage) (ABl. Nr. L 364 vom 12.12.1992, S. 7). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgen-
den Anpassungen: 

 
1 ABl. L 182 vom 10.7.1997, S. 41. 
2 ABl. L 364 vom 12.12.1992, S. 7. 
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a) In den Fällen, auf die in Art. 5 Bezug genommen wird, gilt fol-
gendes: 
- Für die EFTA-Staaten wird der Ausdruck "Kommission" 

durch den Ausdruck "EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt; 
- beantragt ein EG-Mitgliedstaat oder die EFTA-Über-

wachungsbehörde eines EFTA-Staates bei der EG-Kom-
mission das Ergreifen von Schutzmassnahmen, so ist der Ge-
meinsame EWR-Ausschuss unverzüglich davon in Kenntnis 
zu setzen und mit allen sachdienlichen Informationen auszu-
statten. 

Auf Antrag einer Vertragspartei werden im Gemeinsamen EWR-
Ausschuss Konsultationen abgehalten. Diese Konsultationen 
können auch in den Fällen beantragt werden, in denen die EG-
Kommission oder die EFTA-Überwachungsbehörde von sich aus 
Schutzmassnahmen ergreift. 
Sobald die EG-Kommission oder die EFTA-Überwachungs-
behörde einen Beschluss gefasst hat, notifiziert sie dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss unverzüglich die getroffenen Massnah-
men. 

b) Art. 7 erhält folgende Fassung: 
"Soweit in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, führen 
die Vertragsparteien keine neuen Beschränkungen für die zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
über die Einbeziehung dieser Verordnung in das Abkommen tat-
sächlich geltende Dienstleistungsfreiheit ein."" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates in is-
ländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassun-
gen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 5. Oktober 1997 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens übermittelt worden sind. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und im EWR-Supplement 
des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

Brüssel, den 4. Oktober 1997 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Gemeinsame Erklärung 

Die Vertragsparteien erklären, dass Art. 1 der Verordnung Nr. 
3577/92 nicht so auszulegen ist, als würde er vom freien Dienstleistungs-
verkehr im Seeverkehr innerhalb einer Vertragspartei diejenigen Reeder 
ausschliessen, deren Schiffe in einer Vertragspartei registriert sind und 
unter der Flagge einer Vertragspartei fahren, die keinen Zugang zum 
Meer hat und folglich auch keine Kabotage betreiben kann. 
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